
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für den Geschäftsverkehr zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sind die nachstehenden Geschäftsbedin-
gungen maßgebend, soweit nicht besondere weitere Bedingungen ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden, 
durch welche die gedruckten Bedingungen abgeändert werden. Die schriftlich vereinbarten besonderen Bedin-
gungen setzten jedoch die übrigen Punkte der vorliegenden Geschäftsbedingungen nicht außer Kraft.
Die diesen Geschäftsbedingungen entgegenstehenden Klauseln des Auftraggebers erkennt der Auftragnehmer 
nicht an, es sei denn ausdrücklich.
Die Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Aufträge des Auftraggebers, und zwar auch dann, 
wenn der Auftragnehmer hierauf nicht in jedem einzelnen Fall Bezug nimmt.

Urheberschutz und Nutzungsrechte
Der MARC SUSKI GESTALTUNG (Gestalter/ Auftragnehmer) erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag (Auf-
tragswerk) im Falle eines Gestaltungsauftrages. Vertragsgegenstand ist die Schaffung des in Auftrag gegebe-
nen Werkes sowie die Einräumung von Nutzungsrechten an diesem Werk. Es gelten die Vorschriften des Werk-
vertragsrechtes und des Urheberrechtsgesetzes. Die kostenlose Vorlage von Entwürfen ist ausgeschlossen; 
Ausnahmen hiervon bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung.
Die Arbeiten (Entwürfe und Werkzeichnungen) des Gestalter sind als persönliche geistige Schöpfungen durch 
das Urheberrechtsgesetz geschützt, dessen Regelungen auch dann als vereinbart gelten, wenn die nach § 2 
UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
Änderungswünsche des Kunden haben keine Auswirkungen auf die Urheberschaft.
Ohne Zustimmung des Gestalters dürfen seine Arbeiten einschließlich der Urheberbezeichnung weder im Origi-
nal noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung auch von Teilen des Werkes ist unzulässig.
Die Werke des Gestalters dürfen nur für die vereinbarte Nutzungsart und den vereinbarten Zweck im vereinbar-
ten Umfang verwendet werden. Mangels ausdrücklicher Vereinbarung gilt als Zweck des Vertrages nur der vom 
Auftraggeber bei Auftragserteilung erkennbar gemachte Zweck. Das Recht, die Arbeiten in dem vereinbarten 
Rahmen zu verwenden, erwirbt der Auftraggeber / Verwerter mit der Zahlung des Regelhonorars.
Wiederholungsnutzungen (z.B. Nachauflage) oder Mehrfachnutzungen (z.B. für ein anderes Produkt) sind hono-
rarpflichtig; sie bedürfen der Einwilligung des Grafik-Designers.
Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte bedarf der Einwilligung des Grafik-Designers. 
Über den Umfang der Nutzung steht dem Gestalter ein Auskunftsanspruch zu.
An Angeboten, Zeichnungen, Entwürfen, Mustern usw. behält der Anbieter/Auftraggeber das Eigentums- und 
Urheberrecht. Die vorgenannten Dinge dürfen Dritten, insbesondere Mitwerbern, nicht zugänglich gemacht 
werden und nicht zu Ausschreibungszwecken verwendet werden. Bei Nichtannahme des Angebotes sind sie 
unverzüglich zurückzugeben. Kommt der Auftrag nicht zustande, hat der Auftragnehmer das Recht, die ihm 
entstandenen Aufwendungen in Rechnung zu stellen.

Honorar, Eigentumsrecht und Bezahlung
Entwurf und Werkzeichnung sowie die Einräumung des Nutzungsrechtes bilden eine einheitliche Leistung. 
Übt der Auftraggeber seine Nutzungsoption nicht aus und werden keine Nutzungsrechte eingeräumt, berechnet 
der Gestalter ein Abschlagshonorar. 
Die Berechnung der Honorare richtet sich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, nach den 
Honorarempfehlungen des Bundes Deutscher Grafik-Designer. 
Eine unentgeltliche Tätigkeit, insbesondere die kostenfreie Schaffung von Entwürfen, ist nicht berufsüblich.
Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers aus technischen, gestalterischen und anderen Gründen und 
seine sonstige Mitarbeit haben keinerlei Einfluss auf das Honorar; sie begründen auch kein Miturheberrecht, es 
sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart worden ist.
Die Honorare sind bei Ablieferung der Arbeiten fällig; sie sind ohne Abzug zahlbar. Werden Arbeiten in Teilen 
abgeliefert, so ist das entsprechende Teilhonorar jeweils bei Ablieferung des Teiles fällig. Erstreckt sich die Aus-
führung eines Auftrages über einen längeren Zeitraum, so kann der Gestalter Abschlagszahlungen entspre-
chend dem erbrachten Arbeitsaufwand verlangen. 
Honorare sind Nettobeträge, die zuzüglich Mehrwertsteuer zu entrichten sind. Diese beträgt  19% bei Gestal-
tungsleistungen (Grafik Design, Layoutarbeiten, Logos) sowie bei Dienstleistungen (Schilder, Beschriftungen, 
Montagearbeiten). Bitte beachten Sie, dass Sie bei Inanspruchnahme der 7%-Leistungen zu Zahlung der Künst-

lersozialabgabe verpflichtet sind. Informationen hierzu finden Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de
Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart ist. Die in 
Angeboten des Auftragnehmers angeführten Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, stets ab Dort-
mund.
Die Anfertigung der Objektes erfolgt nach Erfahrungswerten. Die Preise hierfür sind in den Angeboten des 
Auftragnehmers nicht enthalten. Wird durch die Überprüfung der Gegebenheiten eine Änderung des Objektes 
erforderlich, gehen die Kosten zu Lasten des Auftraggebers.
Muster/Entwürfe, die einer Lieferung zugrunde gelegt werden gelten nur als ungefähre Grundlage der Lieferung. 
Der Besteller ist in keinem Fall von der Verpflichtung entbunden, die gelieferten Produkte daraufhin zu prüfen, ob 
sie für den vorgesehenen Einsatzzweck tauglich sind.
Die Rechnungen des Auftragnehmers sind binnen 7 Tagen nach Rechnungsstellung netto zahlbar. Bei Erstkun-
den ist der Rechnungsbetrag sofort netto zahlbar. Alsdann gerät der Kunde auch ohne Mahnung in Verzug. Dies 
gilt auch für Rechnungen über Teillieferungen. Erfolgt auf Abruf, so wird die Rechnung unverzüglich nach Abruf 
gestellt, spätestens 1 Monat nach Bestellung.
Des Weiteren behält sich der Auftragnehmer vor, bei Rechnungsbeträgen ab 200,00 EUR netto 50% Vorkasse 
geltend zu machen.
Alle vom Auftraggeber gelieferten Gegenstände bleiben bis zur restlosen Bezahlung aller Forderungen gegen 
den Auftraggeber Eigentum des Auftragnehmers. Schecks und Wechsel anzunehmen, besteht keine Verpflich-
tung. Erfolgt die Annahme, werden Schecks und Wechsel nicht an erfüllungstatt, sondern erfüllungshalber 
entgegengenommen. Anfallende Diskont-, Wechselspesen und Kosten trägt der Auftraggeber.
Bei Zahlungsverzug von mehr als 10 Tagen ist der Auftragnehmer befugt, nach fruchtlosem Ablauf einer weite-
ren Zahlungsfrist von 10 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Er hat dann das Recht, von ihm gelieferte Ware 
anderweitig zu verwerten und die Differenz zwischen Erlös und ursprünglichem Kaufpreis als Schadenersatz zu 
fordern; die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche sowie Verzugszinsen in Höhe von 2 % über 
dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank bleiben vorbehalten.
Die Rechnungen des Auftragnehmers gelten in allen Teilen als anerkannt, sofern sie nicht binnen 7 Tagen schrift-
lich beanstandet werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine evtl. Beanstandung so schnell wie möglich zu 
bescheiden.

Zusatzleistungen, Neben- und Reisekosten
Die Schaffung und Vorlage weiterer Entwürfe, die Änderung von Werkzeichnungen sowie andere Zusatzleistun-
gen (Manuskriptstudium, Produktionsüberwachung u.a.) werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet. 
Im Zusammenhang mit Entwurfsarbeiten oder mit Entwurfsausführungsarbeiten entstehende technische Neben-
kosten (z.B. Modelle, Zwischenreproduktionen, Layoutsatz) sind zu erstatten. 
Für Reisen, die nach Abstimmung mit dem Auftraggeber/Verwerter zwecks Durchführung des Auftrags/der 
Nutzung erforderlich sind, werden die entstehenden Kosten und Spesen berechnet.
Die Vergabe von Fremdleistungen, im Zuge der Nutzungsdurchführung (z.B. Druckausführung, Versand) nimmt 
der Gestalter nur aufgrund einer mit dem Auftraggeber / Verwerter getroffenen Vereinbarung in dessen Namen 
und auf dessen Rechnung vor. 
Soweit der Gestalter auf Veranlassung des Auftraggebers / Verwerters Fremdleistungen im eigenen Namen 
vergibt, stellt der Auftraggeber / Verwerter den Gestalter von hieraus resultierenden Verbindlichkeiten frei. 
Die Vergütung für Zusatzleistungen ist nach deren Erbringung sofort fällig. 

Haftung
Eine Haftung für die wettbewerbs- und zeichenrechtliche Zulässigkeit seiner Arbeiten wird vom Gestalter nicht 
übernommen. Gleiches gilt für deren Schutzfähigkeit. 
Der Auftraggeber / Verwerter übernimmt mit der Genehmigung der Arbeiten die Verantwortung für die Richtigkeit 
von Bild und Text. 
Soweit der Gestalter auf Veranlassung des Auftraggebers/Verwerters Fremdleistungen in dessen Namen und auf 
dessen Rechnung in Auftrag gibt oder weiterverarbeitet, haftet er nicht für die Leistungen und Arbeitsergebnisse 
der beauftragten Leistungserbringer. Dies beinhaltet Materialien, Medien, Farbtreue,  Druckerzeugnisse, Daten 
und Vorlagen.
Die Freigabe von Produktion und Veröffentlichung obliegt dem Auftraggeber/Verwerter. Delegiert der Auftragge-
ber / Verwerter im Ausnahmefall die Freigabe in ihrer Gesamtheit oder in Teilen an den Gestalter, stellt er ihn von 
der Haftung frei.
Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Belegexemplare 
Von vervielfältigten Werken sind dem Grafik-Designer mindestens 5 ungefaltete Belegexemplare unentgeltlich 
zu überlassen, die er auch im Rahmen seiner Eigenwerbung verwenden darf. 

Gestaltungsfreiheit
Für den Gestalter besteht im Rahmen des Auftrags Gestaltungsfreiheit. 
Die dem Gestalter überlassenen Vorlagen (z.B. Texte, Fotos, Muster) werden unter der Voraussetzung verwen-
det, dass der Auftraggeber/Verwerter zur Verwendung berechtigt ist.

Preisangebot 
Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart ist. Die in 
Angeboten des Auftragnehmers angeführten Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, stets ab Dort-
mund.
Die Anfertigung der Objektes erfolgt nach Erfahrungswerten. Die Preise hierfür sind in den Angeboten des 
Auftragnehmers nicht enthalten. Wird durch die Überprüfung der Gegebenheiten eine Änderung des Objektes 
erforderlich, gehen die Kosten zu Lasten des Auftraggebers.

Leistung und Lieferung
Die Lieferpflicht des Auftragnehmers entsteht erst, wenn eine schriftliche Auftragsbestätigung erfolgt ist. Diese 
kann per Email oder in Briefform erfolgen.
Die im Angebot ggf. angegebene Lieferzeit darf geringfügig unter- oder überschritten werden. Die Lieferfrist 
beginnt am Tage der angenommenen Bestellung, soweit diese in allen Punkten geklärt ist. Dazu gehört auch die 
für Außenwerbung notwendige Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde oder Dritter. Soll mit den Arbeiten 
bereits vor erteilte Genehmigung begonnen werden, so hat der Auftraggeber dies schriftlich anzuzeigen. Teillie-
ferungen sind zulässig.
Bei unverschuldeter Verzögerung muss dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist gewährt werden; ein 
Rücktrittsrecht steht dem Auftraggeber nicht zu. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die im Ange-
bot und Auftragsbestätigungen angegebene Maße, Farben und Stückzahlen sind Ca.-Werte. Ist zur Ausführung 
eines verbindlich erteilten Auftrages eine Mehrlieferung erforderlich, so ist dem Auftragnehmer eine entspre-
chende Nachforderung gestattet.
Lieferung und Versand erfolgen auf Gefahr des Auftraggebers. Dies gilt auch, wenn der Transport durch den 
Auftragnehmer erfolgt. Wartezeiten werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Auf Wunsch des Auftragge-
bers hat der Auftragnehmer eine entsprechende Versicherung kostenmäßig zu Lasten des Auftraggebers abzu-
schließen. Bei Aufbewahrung und Lagerung ist der Auftragnehmer berechtigt, Einlegungskosten nach ortsübli-
chen Sätzen zu erheben. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die von ihm gelieferten Gegenstände mit seinem Firmenzeichen zu versehen.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, am Ort der Ausführung für geeignete Arbeitsbedingungen zu sorgen. Dies 
beinhaltet einen barrierefreien und sicheren Zugang zum Arbeitsort. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflich-
tet, die zu beschriftenden Flächen (Wände, Fensterscheiben, Fahrzeuge) einer vorherigen Grundreinigung zu 
unterziehen, soweit dies nicht ausdrücklich anders mit dem Auftragnehmer vereinbart wurde. Sollte diese Grun-
dreinigung trotz Absprache nicht erfolgt sein, behält sich der Auftragnehmer vor, dem Auftraggeber den Mehr-
aufwand für die Reinigung zu berechnen oder den Auftrag nicht auszuführen, bis die Reinigung erfolgt ist. 

Genehmigungspflicht
Der Auftragnehmer weist durch diese Geschäftsbedingungen ausdrücklich darauf hin, dass für die Anbringung 
von Schildern und Lichtwerbeanlagen eine allgemeine Genehmigungspflicht besteht. Zur Einholung der 
ordnungsbehördlichen Genehmigung ist allein der Auftraggeber gesetzlich verpflichtet. Der Auftragnehmer 
erklärt sich bereit, namens des Auftraggebers die Genehmigungsanträge einzureichen und die wegen des 
Genehmigung erforderlichen Verhandlungen zu führen. Alle hiermit entstehenden Aufwendungen, insbesondere 
Skizzen, Zeichnungen, Fotos, Gebühren usw. hat der Auftraggeber zu tragen, sie sind dem Auftragnehmer zu 
erstatten, wenn dieser in Vorlage tritt. Wird der Auftragnehmer um die Einholung einer ordnungsbehördlichen 
Genehmigung ersucht, so kommt insoweit zwischen ihm und dem Auftraggeber, unbeschadet einer endgültigen 
Auftragserteilung, ein besonderes Auftragsverhältnis zustande. Wird dem Auftragnehmer vor Erteilung der 
Genehmigung ein verbindlicher Auftrag erteilt, so bleibt dieser bei Versagung der Genehmigung unberührt. Der 
Auftraggeber hat insbesondere nicht das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Verlangt der Auftraggeber die 
Auftragsausführung trotz Nichtvorliegens der ordnungsbehördlichen Genehmigung, so ist der Auftragnehmer 
befugt, den Auftraggeber mit allen Nachteilen belasten, die dadurch entstehen. Das gilt insbesondere für dem 
Auftragnehmer auferlegte Bußgelder und Kosten.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus Vertrag, Vertragsanbahnung und ähnlichem gilt der Gerichtsstand des Auftragneh-
mers, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Das gleiche gilt für den Erfüllungsort für Ansprüche des Auftragneh-
mers.
Durch Erteilung von Aufträgen erklärt der Auftraggeber sein Einverständnis mit diesen Geschäftsbedingungen.
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Für den Geschäftsverkehr zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sind die nachstehenden Geschäftsbedin-
gungen maßgebend, soweit nicht besondere weitere Bedingungen ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden, 
durch welche die gedruckten Bedingungen abgeändert werden. Die schriftlich vereinbarten besonderen Bedin-
gungen setzten jedoch die übrigen Punkte der vorliegenden Geschäftsbedingungen nicht außer Kraft.
Die diesen Geschäftsbedingungen entgegenstehenden Klauseln des Auftraggebers erkennt der Auftragnehmer 
nicht an, es sei denn ausdrücklich.
Die Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Aufträge des Auftraggebers, und zwar auch dann, 
wenn der Auftragnehmer hierauf nicht in jedem einzelnen Fall Bezug nimmt.

Urheberschutz und Nutzungsrechte
Der MARC SUSKI GESTALTUNG (Gestalter/ Auftragnehmer) erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag (Auf-
tragswerk) im Falle eines Gestaltungsauftrages. Vertragsgegenstand ist die Schaffung des in Auftrag gegebe-
nen Werkes sowie die Einräumung von Nutzungsrechten an diesem Werk. Es gelten die Vorschriften des Werk-
vertragsrechtes und des Urheberrechtsgesetzes. Die kostenlose Vorlage von Entwürfen ist ausgeschlossen; 
Ausnahmen hiervon bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung.
Die Arbeiten (Entwürfe und Werkzeichnungen) des Gestalter sind als persönliche geistige Schöpfungen durch 
das Urheberrechtsgesetz geschützt, dessen Regelungen auch dann als vereinbart gelten, wenn die nach § 2 
UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
Änderungswünsche des Kunden haben keine Auswirkungen auf die Urheberschaft.
Ohne Zustimmung des Gestalters dürfen seine Arbeiten einschließlich der Urheberbezeichnung weder im Origi-
nal noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung auch von Teilen des Werkes ist unzulässig.
Die Werke des Gestalters dürfen nur für die vereinbarte Nutzungsart und den vereinbarten Zweck im vereinbar-
ten Umfang verwendet werden. Mangels ausdrücklicher Vereinbarung gilt als Zweck des Vertrages nur der vom 
Auftraggeber bei Auftragserteilung erkennbar gemachte Zweck. Das Recht, die Arbeiten in dem vereinbarten 
Rahmen zu verwenden, erwirbt der Auftraggeber / Verwerter mit der Zahlung des Regelhonorars.
Wiederholungsnutzungen (z.B. Nachauflage) oder Mehrfachnutzungen (z.B. für ein anderes Produkt) sind hono-
rarpflichtig; sie bedürfen der Einwilligung des Grafik-Designers.
Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte bedarf der Einwilligung des Grafik-Designers. 
Über den Umfang der Nutzung steht dem Gestalter ein Auskunftsanspruch zu.
An Angeboten, Zeichnungen, Entwürfen, Mustern usw. behält der Anbieter/Auftraggeber das Eigentums- und 
Urheberrecht. Die vorgenannten Dinge dürfen Dritten, insbesondere Mitwerbern, nicht zugänglich gemacht 
werden und nicht zu Ausschreibungszwecken verwendet werden. Bei Nichtannahme des Angebotes sind sie 
unverzüglich zurückzugeben. Kommt der Auftrag nicht zustande, hat der Auftragnehmer das Recht, die ihm 
entstandenen Aufwendungen in Rechnung zu stellen.

Honorar, Eigentumsrecht und Bezahlung
Entwurf und Werkzeichnung sowie die Einräumung des Nutzungsrechtes bilden eine einheitliche Leistung. 
Übt der Auftraggeber seine Nutzungsoption nicht aus und werden keine Nutzungsrechte eingeräumt, berechnet 
der Gestalter ein Abschlagshonorar. 
Die Berechnung der Honorare richtet sich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, nach den 
Honorarempfehlungen des Bundes Deutscher Grafik-Designer. 
Eine unentgeltliche Tätigkeit, insbesondere die kostenfreie Schaffung von Entwürfen, ist nicht berufsüblich.
Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers aus technischen, gestalterischen und anderen Gründen und 
seine sonstige Mitarbeit haben keinerlei Einfluss auf das Honorar; sie begründen auch kein Miturheberrecht, es 
sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart worden ist.
Die Honorare sind bei Ablieferung der Arbeiten fällig; sie sind ohne Abzug zahlbar. Werden Arbeiten in Teilen 
abgeliefert, so ist das entsprechende Teilhonorar jeweils bei Ablieferung des Teiles fällig. Erstreckt sich die Aus-
führung eines Auftrages über einen längeren Zeitraum, so kann der Gestalter Abschlagszahlungen entspre-
chend dem erbrachten Arbeitsaufwand verlangen. 
Honorare sind Nettobeträge, die zuzüglich Mehrwertsteuer zu entrichten sind. Diese beträgt  19% bei Gestal-
tungsleistungen (Grafik Design, Layoutarbeiten, Logos) sowie bei Dienstleistungen (Schilder, Beschriftungen, 
Montagearbeiten). Bitte beachten Sie, dass Sie bei Inanspruchnahme der 7%-Leistungen zu Zahlung der Künst-

lersozialabgabe verpflichtet sind. Informationen hierzu finden Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de
Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart ist. Die in 
Angeboten des Auftragnehmers angeführten Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, stets ab Dort-
mund.
Die Anfertigung der Objektes erfolgt nach Erfahrungswerten. Die Preise hierfür sind in den Angeboten des 
Auftragnehmers nicht enthalten. Wird durch die Überprüfung der Gegebenheiten eine Änderung des Objektes 
erforderlich, gehen die Kosten zu Lasten des Auftraggebers.
Muster/Entwürfe, die einer Lieferung zugrunde gelegt werden gelten nur als ungefähre Grundlage der Lieferung. 
Der Besteller ist in keinem Fall von der Verpflichtung entbunden, die gelieferten Produkte daraufhin zu prüfen, ob 
sie für den vorgesehenen Einsatzzweck tauglich sind.
Die Rechnungen des Auftragnehmers sind binnen 7 Tagen nach Rechnungsstellung netto zahlbar. Bei Erstkun-
den ist der Rechnungsbetrag sofort netto zahlbar. Alsdann gerät der Kunde auch ohne Mahnung in Verzug. Dies 
gilt auch für Rechnungen über Teillieferungen. Erfolgt auf Abruf, so wird die Rechnung unverzüglich nach Abruf 
gestellt, spätestens 1 Monat nach Bestellung.
Des Weiteren behält sich der Auftragnehmer vor, bei Rechnungsbeträgen ab 200,00 EUR netto 50% Vorkasse 
geltend zu machen.
Alle vom Auftraggeber gelieferten Gegenstände bleiben bis zur restlosen Bezahlung aller Forderungen gegen 
den Auftraggeber Eigentum des Auftragnehmers. Schecks und Wechsel anzunehmen, besteht keine Verpflich-
tung. Erfolgt die Annahme, werden Schecks und Wechsel nicht an erfüllungstatt, sondern erfüllungshalber 
entgegengenommen. Anfallende Diskont-, Wechselspesen und Kosten trägt der Auftraggeber.
Bei Zahlungsverzug von mehr als 10 Tagen ist der Auftragnehmer befugt, nach fruchtlosem Ablauf einer weite-
ren Zahlungsfrist von 10 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Er hat dann das Recht, von ihm gelieferte Ware 
anderweitig zu verwerten und die Differenz zwischen Erlös und ursprünglichem Kaufpreis als Schadenersatz zu 
fordern; die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche sowie Verzugszinsen in Höhe von 2 % über 
dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank bleiben vorbehalten.
Die Rechnungen des Auftragnehmers gelten in allen Teilen als anerkannt, sofern sie nicht binnen 7 Tagen schrift-
lich beanstandet werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine evtl. Beanstandung so schnell wie möglich zu 
bescheiden.

Zusatzleistungen, Neben- und Reisekosten
Die Schaffung und Vorlage weiterer Entwürfe, die Änderung von Werkzeichnungen sowie andere Zusatzleistun-
gen (Manuskriptstudium, Produktionsüberwachung u.a.) werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet. 
Im Zusammenhang mit Entwurfsarbeiten oder mit Entwurfsausführungsarbeiten entstehende technische Neben-
kosten (z.B. Modelle, Zwischenreproduktionen, Layoutsatz) sind zu erstatten. 
Für Reisen, die nach Abstimmung mit dem Auftraggeber/Verwerter zwecks Durchführung des Auftrags/der 
Nutzung erforderlich sind, werden die entstehenden Kosten und Spesen berechnet.
Die Vergabe von Fremdleistungen, im Zuge der Nutzungsdurchführung (z.B. Druckausführung, Versand) nimmt 
der Gestalter nur aufgrund einer mit dem Auftraggeber / Verwerter getroffenen Vereinbarung in dessen Namen 
und auf dessen Rechnung vor. 
Soweit der Gestalter auf Veranlassung des Auftraggebers / Verwerters Fremdleistungen im eigenen Namen 
vergibt, stellt der Auftraggeber / Verwerter den Gestalter von hieraus resultierenden Verbindlichkeiten frei. 
Die Vergütung für Zusatzleistungen ist nach deren Erbringung sofort fällig. 

Haftung
Eine Haftung für die wettbewerbs- und zeichenrechtliche Zulässigkeit seiner Arbeiten wird vom Gestalter nicht 
übernommen. Gleiches gilt für deren Schutzfähigkeit. 
Der Auftraggeber / Verwerter übernimmt mit der Genehmigung der Arbeiten die Verantwortung für die Richtigkeit 
von Bild und Text. 
Soweit der Gestalter auf Veranlassung des Auftraggebers/Verwerters Fremdleistungen in dessen Namen und auf 
dessen Rechnung in Auftrag gibt oder weiterverarbeitet, haftet er nicht für die Leistungen und Arbeitsergebnisse 
der beauftragten Leistungserbringer. Dies beinhaltet Materialien, Medien, Farbtreue,  Druckerzeugnisse, Daten 
und Vorlagen.
Die Freigabe von Produktion und Veröffentlichung obliegt dem Auftraggeber/Verwerter. Delegiert der Auftragge-
ber / Verwerter im Ausnahmefall die Freigabe in ihrer Gesamtheit oder in Teilen an den Gestalter, stellt er ihn von 
der Haftung frei.
Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Belegexemplare 
Von vervielfältigten Werken sind dem Grafik-Designer mindestens 5 ungefaltete Belegexemplare unentgeltlich 
zu überlassen, die er auch im Rahmen seiner Eigenwerbung verwenden darf. 

Gestaltungsfreiheit
Für den Gestalter besteht im Rahmen des Auftrags Gestaltungsfreiheit. 
Die dem Gestalter überlassenen Vorlagen (z.B. Texte, Fotos, Muster) werden unter der Voraussetzung verwen-
det, dass der Auftraggeber/Verwerter zur Verwendung berechtigt ist.

Preisangebot 
Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart ist. Die in 
Angeboten des Auftragnehmers angeführten Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, stets ab Dort-
mund.
Die Anfertigung der Objektes erfolgt nach Erfahrungswerten. Die Preise hierfür sind in den Angeboten des 
Auftragnehmers nicht enthalten. Wird durch die Überprüfung der Gegebenheiten eine Änderung des Objektes 
erforderlich, gehen die Kosten zu Lasten des Auftraggebers.

Leistung und Lieferung
Die Lieferpflicht des Auftragnehmers entsteht erst, wenn eine schriftliche Auftragsbestätigung erfolgt ist. Diese 
kann per Email oder in Briefform erfolgen.
Die im Angebot ggf. angegebene Lieferzeit darf geringfügig unter- oder überschritten werden. Die Lieferfrist 
beginnt am Tage der angenommenen Bestellung, soweit diese in allen Punkten geklärt ist. Dazu gehört auch die 
für Außenwerbung notwendige Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde oder Dritter. Soll mit den Arbeiten 
bereits vor erteilte Genehmigung begonnen werden, so hat der Auftraggeber dies schriftlich anzuzeigen. Teillie-
ferungen sind zulässig.
Bei unverschuldeter Verzögerung muss dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist gewährt werden; ein 
Rücktrittsrecht steht dem Auftraggeber nicht zu. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die im Ange-
bot und Auftragsbestätigungen angegebene Maße, Farben und Stückzahlen sind Ca.-Werte. Ist zur Ausführung 
eines verbindlich erteilten Auftrages eine Mehrlieferung erforderlich, so ist dem Auftragnehmer eine entspre-
chende Nachforderung gestattet.
Lieferung und Versand erfolgen auf Gefahr des Auftraggebers. Dies gilt auch, wenn der Transport durch den 
Auftragnehmer erfolgt. Wartezeiten werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Auf Wunsch des Auftragge-
bers hat der Auftragnehmer eine entsprechende Versicherung kostenmäßig zu Lasten des Auftraggebers abzu-
schließen. Bei Aufbewahrung und Lagerung ist der Auftragnehmer berechtigt, Einlegungskosten nach ortsübli-
chen Sätzen zu erheben. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die von ihm gelieferten Gegenstände mit seinem Firmenzeichen zu versehen.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, am Ort der Ausführung für geeignete Arbeitsbedingungen zu sorgen. Dies 
beinhaltet einen barrierefreien und sicheren Zugang zum Arbeitsort. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflich-
tet, die zu beschriftenden Flächen (Wände, Fensterscheiben, Fahrzeuge) einer vorherigen Grundreinigung zu 
unterziehen, soweit dies nicht ausdrücklich anders mit dem Auftragnehmer vereinbart wurde. Sollte diese Grun-
dreinigung trotz Absprache nicht erfolgt sein, behält sich der Auftragnehmer vor, dem Auftraggeber den Mehr-
aufwand für die Reinigung zu berechnen oder den Auftrag nicht auszuführen, bis die Reinigung erfolgt ist. 

Genehmigungspflicht
Der Auftragnehmer weist durch diese Geschäftsbedingungen ausdrücklich darauf hin, dass für die Anbringung 
von Schildern und Lichtwerbeanlagen eine allgemeine Genehmigungspflicht besteht. Zur Einholung der 
ordnungsbehördlichen Genehmigung ist allein der Auftraggeber gesetzlich verpflichtet. Der Auftragnehmer 
erklärt sich bereit, namens des Auftraggebers die Genehmigungsanträge einzureichen und die wegen des 
Genehmigung erforderlichen Verhandlungen zu führen. Alle hiermit entstehenden Aufwendungen, insbesondere 
Skizzen, Zeichnungen, Fotos, Gebühren usw. hat der Auftraggeber zu tragen, sie sind dem Auftragnehmer zu 
erstatten, wenn dieser in Vorlage tritt. Wird der Auftragnehmer um die Einholung einer ordnungsbehördlichen 
Genehmigung ersucht, so kommt insoweit zwischen ihm und dem Auftraggeber, unbeschadet einer endgültigen 
Auftragserteilung, ein besonderes Auftragsverhältnis zustande. Wird dem Auftragnehmer vor Erteilung der 
Genehmigung ein verbindlicher Auftrag erteilt, so bleibt dieser bei Versagung der Genehmigung unberührt. Der 
Auftraggeber hat insbesondere nicht das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Verlangt der Auftraggeber die 
Auftragsausführung trotz Nichtvorliegens der ordnungsbehördlichen Genehmigung, so ist der Auftragnehmer 
befugt, den Auftraggeber mit allen Nachteilen belasten, die dadurch entstehen. Das gilt insbesondere für dem 
Auftragnehmer auferlegte Bußgelder und Kosten.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus Vertrag, Vertragsanbahnung und ähnlichem gilt der Gerichtsstand des Auftragneh-
mers, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Das gleiche gilt für den Erfüllungsort für Ansprüche des Auftragneh-
mers.
Durch Erteilung von Aufträgen erklärt der Auftraggeber sein Einverständnis mit diesen Geschäftsbedingungen.
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Für den Geschäftsverkehr zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sind die nachstehenden Geschäftsbedin-
gungen maßgebend, soweit nicht besondere weitere Bedingungen ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden, 
durch welche die gedruckten Bedingungen abgeändert werden. Die schriftlich vereinbarten besonderen Bedin-
gungen setzten jedoch die übrigen Punkte der vorliegenden Geschäftsbedingungen nicht außer Kraft.
Die diesen Geschäftsbedingungen entgegenstehenden Klauseln des Auftraggebers erkennt der Auftragnehmer 
nicht an, es sei denn ausdrücklich.
Die Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Aufträge des Auftraggebers, und zwar auch dann, 
wenn der Auftragnehmer hierauf nicht in jedem einzelnen Fall Bezug nimmt.

Urheberschutz und Nutzungsrechte
Der MARC SUSKI GESTALTUNG (Gestalter/ Auftragnehmer) erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag (Auf-
tragswerk) im Falle eines Gestaltungsauftrages. Vertragsgegenstand ist die Schaffung des in Auftrag gegebe-
nen Werkes sowie die Einräumung von Nutzungsrechten an diesem Werk. Es gelten die Vorschriften des Werk-
vertragsrechtes und des Urheberrechtsgesetzes. Die kostenlose Vorlage von Entwürfen ist ausgeschlossen; 
Ausnahmen hiervon bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung.
Die Arbeiten (Entwürfe und Werkzeichnungen) des Gestalter sind als persönliche geistige Schöpfungen durch 
das Urheberrechtsgesetz geschützt, dessen Regelungen auch dann als vereinbart gelten, wenn die nach § 2 
UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
Änderungswünsche des Kunden haben keine Auswirkungen auf die Urheberschaft.
Ohne Zustimmung des Gestalters dürfen seine Arbeiten einschließlich der Urheberbezeichnung weder im Origi-
nal noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung auch von Teilen des Werkes ist unzulässig.
Die Werke des Gestalters dürfen nur für die vereinbarte Nutzungsart und den vereinbarten Zweck im vereinbar-
ten Umfang verwendet werden. Mangels ausdrücklicher Vereinbarung gilt als Zweck des Vertrages nur der vom 
Auftraggeber bei Auftragserteilung erkennbar gemachte Zweck. Das Recht, die Arbeiten in dem vereinbarten 
Rahmen zu verwenden, erwirbt der Auftraggeber / Verwerter mit der Zahlung des Regelhonorars.
Wiederholungsnutzungen (z.B. Nachauflage) oder Mehrfachnutzungen (z.B. für ein anderes Produkt) sind hono-
rarpflichtig; sie bedürfen der Einwilligung des Grafik-Designers.
Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte bedarf der Einwilligung des Grafik-Designers. 
Über den Umfang der Nutzung steht dem Gestalter ein Auskunftsanspruch zu.
An Angeboten, Zeichnungen, Entwürfen, Mustern usw. behält der Anbieter/Auftraggeber das Eigentums- und 
Urheberrecht. Die vorgenannten Dinge dürfen Dritten, insbesondere Mitwerbern, nicht zugänglich gemacht 
werden und nicht zu Ausschreibungszwecken verwendet werden. Bei Nichtannahme des Angebotes sind sie 
unverzüglich zurückzugeben. Kommt der Auftrag nicht zustande, hat der Auftragnehmer das Recht, die ihm 
entstandenen Aufwendungen in Rechnung zu stellen.

Honorar, Eigentumsrecht und Bezahlung
Entwurf und Werkzeichnung sowie die Einräumung des Nutzungsrechtes bilden eine einheitliche Leistung. 
Übt der Auftraggeber seine Nutzungsoption nicht aus und werden keine Nutzungsrechte eingeräumt, berechnet 
der Gestalter ein Abschlagshonorar. 
Die Berechnung der Honorare richtet sich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, nach den 
Honorarempfehlungen des Bundes Deutscher Grafik-Designer. 
Eine unentgeltliche Tätigkeit, insbesondere die kostenfreie Schaffung von Entwürfen, ist nicht berufsüblich.
Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers aus technischen, gestalterischen und anderen Gründen und 
seine sonstige Mitarbeit haben keinerlei Einfluss auf das Honorar; sie begründen auch kein Miturheberrecht, es 
sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart worden ist.
Die Honorare sind bei Ablieferung der Arbeiten fällig; sie sind ohne Abzug zahlbar. Werden Arbeiten in Teilen 
abgeliefert, so ist das entsprechende Teilhonorar jeweils bei Ablieferung des Teiles fällig. Erstreckt sich die Aus-
führung eines Auftrages über einen längeren Zeitraum, so kann der Gestalter Abschlagszahlungen entspre-
chend dem erbrachten Arbeitsaufwand verlangen. 
Honorare sind Nettobeträge, die zuzüglich Mehrwertsteuer zu entrichten sind. Diese beträgt  19% bei Gestal-
tungsleistungen (Grafik Design, Layoutarbeiten, Logos) sowie bei Dienstleistungen (Schilder, Beschriftungen, 
Montagearbeiten). Bitte beachten Sie, dass Sie bei Inanspruchnahme der 7%-Leistungen zu Zahlung der Künst-

lersozialabgabe verpflichtet sind. Informationen hierzu finden Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de
Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart ist. Die in 
Angeboten des Auftragnehmers angeführten Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, stets ab Dort-
mund.
Die Anfertigung der Objektes erfolgt nach Erfahrungswerten. Die Preise hierfür sind in den Angeboten des 
Auftragnehmers nicht enthalten. Wird durch die Überprüfung der Gegebenheiten eine Änderung des Objektes 
erforderlich, gehen die Kosten zu Lasten des Auftraggebers.
Muster/Entwürfe, die einer Lieferung zugrunde gelegt werden gelten nur als ungefähre Grundlage der Lieferung. 
Der Besteller ist in keinem Fall von der Verpflichtung entbunden, die gelieferten Produkte daraufhin zu prüfen, ob 
sie für den vorgesehenen Einsatzzweck tauglich sind.
Die Rechnungen des Auftragnehmers sind binnen 7 Tagen nach Rechnungsstellung netto zahlbar. Bei Erstkun-
den ist der Rechnungsbetrag sofort netto zahlbar. Alsdann gerät der Kunde auch ohne Mahnung in Verzug. Dies 
gilt auch für Rechnungen über Teillieferungen. Erfolgt auf Abruf, so wird die Rechnung unverzüglich nach Abruf 
gestellt, spätestens 1 Monat nach Bestellung.
Des Weiteren behält sich der Auftragnehmer vor, bei Rechnungsbeträgen ab 200,00 EUR netto 50% Vorkasse 
geltend zu machen.
Alle vom Auftraggeber gelieferten Gegenstände bleiben bis zur restlosen Bezahlung aller Forderungen gegen 
den Auftraggeber Eigentum des Auftragnehmers. Schecks und Wechsel anzunehmen, besteht keine Verpflich-
tung. Erfolgt die Annahme, werden Schecks und Wechsel nicht an erfüllungstatt, sondern erfüllungshalber 
entgegengenommen. Anfallende Diskont-, Wechselspesen und Kosten trägt der Auftraggeber.
Bei Zahlungsverzug von mehr als 10 Tagen ist der Auftragnehmer befugt, nach fruchtlosem Ablauf einer weite-
ren Zahlungsfrist von 10 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Er hat dann das Recht, von ihm gelieferte Ware 
anderweitig zu verwerten und die Differenz zwischen Erlös und ursprünglichem Kaufpreis als Schadenersatz zu 
fordern; die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche sowie Verzugszinsen in Höhe von 2 % über 
dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank bleiben vorbehalten.
Die Rechnungen des Auftragnehmers gelten in allen Teilen als anerkannt, sofern sie nicht binnen 7 Tagen schrift-
lich beanstandet werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine evtl. Beanstandung so schnell wie möglich zu 
bescheiden.

Zusatzleistungen, Neben- und Reisekosten
Die Schaffung und Vorlage weiterer Entwürfe, die Änderung von Werkzeichnungen sowie andere Zusatzleistun-
gen (Manuskriptstudium, Produktionsüberwachung u.a.) werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet. 
Im Zusammenhang mit Entwurfsarbeiten oder mit Entwurfsausführungsarbeiten entstehende technische Neben-
kosten (z.B. Modelle, Zwischenreproduktionen, Layoutsatz) sind zu erstatten. 
Für Reisen, die nach Abstimmung mit dem Auftraggeber/Verwerter zwecks Durchführung des Auftrags/der 
Nutzung erforderlich sind, werden die entstehenden Kosten und Spesen berechnet.
Die Vergabe von Fremdleistungen, im Zuge der Nutzungsdurchführung (z.B. Druckausführung, Versand) nimmt 
der Gestalter nur aufgrund einer mit dem Auftraggeber / Verwerter getroffenen Vereinbarung in dessen Namen 
und auf dessen Rechnung vor. 
Soweit der Gestalter auf Veranlassung des Auftraggebers / Verwerters Fremdleistungen im eigenen Namen 
vergibt, stellt der Auftraggeber / Verwerter den Gestalter von hieraus resultierenden Verbindlichkeiten frei. 
Die Vergütung für Zusatzleistungen ist nach deren Erbringung sofort fällig. 

Haftung
Eine Haftung für die wettbewerbs- und zeichenrechtliche Zulässigkeit seiner Arbeiten wird vom Gestalter nicht 
übernommen. Gleiches gilt für deren Schutzfähigkeit. 
Der Auftraggeber / Verwerter übernimmt mit der Genehmigung der Arbeiten die Verantwortung für die Richtigkeit 
von Bild und Text. 
Soweit der Gestalter auf Veranlassung des Auftraggebers/Verwerters Fremdleistungen in dessen Namen und auf 
dessen Rechnung in Auftrag gibt oder weiterverarbeitet, haftet er nicht für die Leistungen und Arbeitsergebnisse 
der beauftragten Leistungserbringer. Dies beinhaltet Materialien, Medien, Farbtreue,  Druckerzeugnisse, Daten 
und Vorlagen.
Die Freigabe von Produktion und Veröffentlichung obliegt dem Auftraggeber/Verwerter. Delegiert der Auftragge-
ber / Verwerter im Ausnahmefall die Freigabe in ihrer Gesamtheit oder in Teilen an den Gestalter, stellt er ihn von 
der Haftung frei.
Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Belegexemplare 
Von vervielfältigten Werken sind dem Grafik-Designer mindestens 5 ungefaltete Belegexemplare unentgeltlich 
zu überlassen, die er auch im Rahmen seiner Eigenwerbung verwenden darf. 

Gestaltungsfreiheit
Für den Gestalter besteht im Rahmen des Auftrags Gestaltungsfreiheit. 
Die dem Gestalter überlassenen Vorlagen (z.B. Texte, Fotos, Muster) werden unter der Voraussetzung verwen-
det, dass der Auftraggeber/Verwerter zur Verwendung berechtigt ist.

Preisangebot 
Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart ist. Die in 
Angeboten des Auftragnehmers angeführten Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, stets ab Dort-
mund.
Die Anfertigung der Objektes erfolgt nach Erfahrungswerten. Die Preise hierfür sind in den Angeboten des 
Auftragnehmers nicht enthalten. Wird durch die Überprüfung der Gegebenheiten eine Änderung des Objektes 
erforderlich, gehen die Kosten zu Lasten des Auftraggebers.

Leistung und Lieferung
Die Lieferpflicht des Auftragnehmers entsteht erst, wenn eine schriftliche Auftragsbestätigung erfolgt ist. Diese 
kann per Email oder in Briefform erfolgen.
Die im Angebot ggf. angegebene Lieferzeit darf geringfügig unter- oder überschritten werden. Die Lieferfrist 
beginnt am Tage der angenommenen Bestellung, soweit diese in allen Punkten geklärt ist. Dazu gehört auch die 
für Außenwerbung notwendige Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde oder Dritter. Soll mit den Arbeiten 
bereits vor erteilte Genehmigung begonnen werden, so hat der Auftraggeber dies schriftlich anzuzeigen. Teillie-
ferungen sind zulässig.
Bei unverschuldeter Verzögerung muss dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist gewährt werden; ein 
Rücktrittsrecht steht dem Auftraggeber nicht zu. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die im Ange-
bot und Auftragsbestätigungen angegebene Maße, Farben und Stückzahlen sind Ca.-Werte. Ist zur Ausführung 
eines verbindlich erteilten Auftrages eine Mehrlieferung erforderlich, so ist dem Auftragnehmer eine entspre-
chende Nachforderung gestattet.
Lieferung und Versand erfolgen auf Gefahr des Auftraggebers. Dies gilt auch, wenn der Transport durch den 
Auftragnehmer erfolgt. Wartezeiten werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Auf Wunsch des Auftragge-
bers hat der Auftragnehmer eine entsprechende Versicherung kostenmäßig zu Lasten des Auftraggebers abzu-
schließen. Bei Aufbewahrung und Lagerung ist der Auftragnehmer berechtigt, Einlegungskosten nach ortsübli-
chen Sätzen zu erheben. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die von ihm gelieferten Gegenstände mit seinem Firmenzeichen zu versehen.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, am Ort der Ausführung für geeignete Arbeitsbedingungen zu sorgen. Dies 
beinhaltet einen barrierefreien und sicheren Zugang zum Arbeitsort. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflich-
tet, die zu beschriftenden Flächen (Wände, Fensterscheiben, Fahrzeuge) einer vorherigen Grundreinigung zu 
unterziehen, soweit dies nicht ausdrücklich anders mit dem Auftragnehmer vereinbart wurde. Sollte diese Grun-
dreinigung trotz Absprache nicht erfolgt sein, behält sich der Auftragnehmer vor, dem Auftraggeber den Mehr-
aufwand für die Reinigung zu berechnen oder den Auftrag nicht auszuführen, bis die Reinigung erfolgt ist. 

Genehmigungspflicht
Der Auftragnehmer weist durch diese Geschäftsbedingungen ausdrücklich darauf hin, dass für die Anbringung 
von Schildern und Lichtwerbeanlagen eine allgemeine Genehmigungspflicht besteht. Zur Einholung der 
ordnungsbehördlichen Genehmigung ist allein der Auftraggeber gesetzlich verpflichtet. Der Auftragnehmer 
erklärt sich bereit, namens des Auftraggebers die Genehmigungsanträge einzureichen und die wegen des 
Genehmigung erforderlichen Verhandlungen zu führen. Alle hiermit entstehenden Aufwendungen, insbesondere 
Skizzen, Zeichnungen, Fotos, Gebühren usw. hat der Auftraggeber zu tragen, sie sind dem Auftragnehmer zu 
erstatten, wenn dieser in Vorlage tritt. Wird der Auftragnehmer um die Einholung einer ordnungsbehördlichen 
Genehmigung ersucht, so kommt insoweit zwischen ihm und dem Auftraggeber, unbeschadet einer endgültigen 
Auftragserteilung, ein besonderes Auftragsverhältnis zustande. Wird dem Auftragnehmer vor Erteilung der 
Genehmigung ein verbindlicher Auftrag erteilt, so bleibt dieser bei Versagung der Genehmigung unberührt. Der 
Auftraggeber hat insbesondere nicht das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Verlangt der Auftraggeber die 
Auftragsausführung trotz Nichtvorliegens der ordnungsbehördlichen Genehmigung, so ist der Auftragnehmer 
befugt, den Auftraggeber mit allen Nachteilen belasten, die dadurch entstehen. Das gilt insbesondere für dem 
Auftragnehmer auferlegte Bußgelder und Kosten.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus Vertrag, Vertragsanbahnung und ähnlichem gilt der Gerichtsstand des Auftragneh-
mers, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Das gleiche gilt für den Erfüllungsort für Ansprüche des Auftragneh-
mers.
Durch Erteilung von Aufträgen erklärt der Auftraggeber sein Einverständnis mit diesen Geschäftsbedingungen.
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Für den Geschäftsverkehr zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer sind die nachstehenden Geschäftsbedin-
gungen maßgebend, soweit nicht besondere weitere Bedingungen ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden, 
durch welche die gedruckten Bedingungen abgeändert werden. Die schriftlich vereinbarten besonderen Bedin-
gungen setzten jedoch die übrigen Punkte der vorliegenden Geschäftsbedingungen nicht außer Kraft.
Die diesen Geschäftsbedingungen entgegenstehenden Klauseln des Auftraggebers erkennt der Auftragnehmer 
nicht an, es sei denn ausdrücklich.
Die Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Aufträge des Auftraggebers, und zwar auch dann, 
wenn der Auftragnehmer hierauf nicht in jedem einzelnen Fall Bezug nimmt.

Urheberschutz und Nutzungsrechte
Der MARC SUSKI GESTALTUNG (Gestalter/ Auftragnehmer) erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag (Auf-
tragswerk) im Falle eines Gestaltungsauftrages. Vertragsgegenstand ist die Schaffung des in Auftrag gegebe-
nen Werkes sowie die Einräumung von Nutzungsrechten an diesem Werk. Es gelten die Vorschriften des Werk-
vertragsrechtes und des Urheberrechtsgesetzes. Die kostenlose Vorlage von Entwürfen ist ausgeschlossen; 
Ausnahmen hiervon bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung.
Die Arbeiten (Entwürfe und Werkzeichnungen) des Gestalter sind als persönliche geistige Schöpfungen durch 
das Urheberrechtsgesetz geschützt, dessen Regelungen auch dann als vereinbart gelten, wenn die nach § 2 
UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
Änderungswünsche des Kunden haben keine Auswirkungen auf die Urheberschaft.
Ohne Zustimmung des Gestalters dürfen seine Arbeiten einschließlich der Urheberbezeichnung weder im Origi-
nal noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung auch von Teilen des Werkes ist unzulässig.
Die Werke des Gestalters dürfen nur für die vereinbarte Nutzungsart und den vereinbarten Zweck im vereinbar-
ten Umfang verwendet werden. Mangels ausdrücklicher Vereinbarung gilt als Zweck des Vertrages nur der vom 
Auftraggeber bei Auftragserteilung erkennbar gemachte Zweck. Das Recht, die Arbeiten in dem vereinbarten 
Rahmen zu verwenden, erwirbt der Auftraggeber / Verwerter mit der Zahlung des Regelhonorars.
Wiederholungsnutzungen (z.B. Nachauflage) oder Mehrfachnutzungen (z.B. für ein anderes Produkt) sind hono-
rarpflichtig; sie bedürfen der Einwilligung des Grafik-Designers.
Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte bedarf der Einwilligung des Grafik-Designers. 
Über den Umfang der Nutzung steht dem Gestalter ein Auskunftsanspruch zu.
An Angeboten, Zeichnungen, Entwürfen, Mustern usw. behält der Anbieter/Auftraggeber das Eigentums- und 
Urheberrecht. Die vorgenannten Dinge dürfen Dritten, insbesondere Mitwerbern, nicht zugänglich gemacht 
werden und nicht zu Ausschreibungszwecken verwendet werden. Bei Nichtannahme des Angebotes sind sie 
unverzüglich zurückzugeben. Kommt der Auftrag nicht zustande, hat der Auftragnehmer das Recht, die ihm 
entstandenen Aufwendungen in Rechnung zu stellen.

Honorar, Eigentumsrecht und Bezahlung
Entwurf und Werkzeichnung sowie die Einräumung des Nutzungsrechtes bilden eine einheitliche Leistung. 
Übt der Auftraggeber seine Nutzungsoption nicht aus und werden keine Nutzungsrechte eingeräumt, berechnet 
der Gestalter ein Abschlagshonorar. 
Die Berechnung der Honorare richtet sich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, nach den 
Honorarempfehlungen des Bundes Deutscher Grafik-Designer. 
Eine unentgeltliche Tätigkeit, insbesondere die kostenfreie Schaffung von Entwürfen, ist nicht berufsüblich.
Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers aus technischen, gestalterischen und anderen Gründen und 
seine sonstige Mitarbeit haben keinerlei Einfluss auf das Honorar; sie begründen auch kein Miturheberrecht, es 
sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart worden ist.
Die Honorare sind bei Ablieferung der Arbeiten fällig; sie sind ohne Abzug zahlbar. Werden Arbeiten in Teilen 
abgeliefert, so ist das entsprechende Teilhonorar jeweils bei Ablieferung des Teiles fällig. Erstreckt sich die Aus-
führung eines Auftrages über einen längeren Zeitraum, so kann der Gestalter Abschlagszahlungen entspre-
chend dem erbrachten Arbeitsaufwand verlangen. 
Honorare sind Nettobeträge, die zuzüglich Mehrwertsteuer zu entrichten sind. Diese beträgt  19% bei Gestal-
tungsleistungen (Grafik Design, Layoutarbeiten, Logos) sowie bei Dienstleistungen (Schilder, Beschriftungen, 
Montagearbeiten). Bitte beachten Sie, dass Sie bei Inanspruchnahme der 7%-Leistungen zu Zahlung der Künst-

lersozialabgabe verpflichtet sind. Informationen hierzu finden Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de
Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart ist. Die in 
Angeboten des Auftragnehmers angeführten Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, stets ab Dort-
mund.
Die Anfertigung der Objektes erfolgt nach Erfahrungswerten. Die Preise hierfür sind in den Angeboten des 
Auftragnehmers nicht enthalten. Wird durch die Überprüfung der Gegebenheiten eine Änderung des Objektes 
erforderlich, gehen die Kosten zu Lasten des Auftraggebers.
Muster/Entwürfe, die einer Lieferung zugrunde gelegt werden gelten nur als ungefähre Grundlage der Lieferung. 
Der Besteller ist in keinem Fall von der Verpflichtung entbunden, die gelieferten Produkte daraufhin zu prüfen, ob 
sie für den vorgesehenen Einsatzzweck tauglich sind.
Die Rechnungen des Auftragnehmers sind binnen 7 Tagen nach Rechnungsstellung netto zahlbar. Bei Erstkun-
den ist der Rechnungsbetrag sofort netto zahlbar. Alsdann gerät der Kunde auch ohne Mahnung in Verzug. Dies 
gilt auch für Rechnungen über Teillieferungen. Erfolgt auf Abruf, so wird die Rechnung unverzüglich nach Abruf 
gestellt, spätestens 1 Monat nach Bestellung.
Des Weiteren behält sich der Auftragnehmer vor, bei Rechnungsbeträgen ab 200,00 EUR netto 50% Vorkasse 
geltend zu machen.
Alle vom Auftraggeber gelieferten Gegenstände bleiben bis zur restlosen Bezahlung aller Forderungen gegen 
den Auftraggeber Eigentum des Auftragnehmers. Schecks und Wechsel anzunehmen, besteht keine Verpflich-
tung. Erfolgt die Annahme, werden Schecks und Wechsel nicht an erfüllungstatt, sondern erfüllungshalber 
entgegengenommen. Anfallende Diskont-, Wechselspesen und Kosten trägt der Auftraggeber.
Bei Zahlungsverzug von mehr als 10 Tagen ist der Auftragnehmer befugt, nach fruchtlosem Ablauf einer weite-
ren Zahlungsfrist von 10 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Er hat dann das Recht, von ihm gelieferte Ware 
anderweitig zu verwerten und die Differenz zwischen Erlös und ursprünglichem Kaufpreis als Schadenersatz zu 
fordern; die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche sowie Verzugszinsen in Höhe von 2 % über 
dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank bleiben vorbehalten.
Die Rechnungen des Auftragnehmers gelten in allen Teilen als anerkannt, sofern sie nicht binnen 7 Tagen schrift-
lich beanstandet werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine evtl. Beanstandung so schnell wie möglich zu 
bescheiden.

Zusatzleistungen, Neben- und Reisekosten
Die Schaffung und Vorlage weiterer Entwürfe, die Änderung von Werkzeichnungen sowie andere Zusatzleistun-
gen (Manuskriptstudium, Produktionsüberwachung u.a.) werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet. 
Im Zusammenhang mit Entwurfsarbeiten oder mit Entwurfsausführungsarbeiten entstehende technische Neben-
kosten (z.B. Modelle, Zwischenreproduktionen, Layoutsatz) sind zu erstatten. 
Für Reisen, die nach Abstimmung mit dem Auftraggeber/Verwerter zwecks Durchführung des Auftrags/der 
Nutzung erforderlich sind, werden die entstehenden Kosten und Spesen berechnet.
Die Vergabe von Fremdleistungen, im Zuge der Nutzungsdurchführung (z.B. Druckausführung, Versand) nimmt 
der Gestalter nur aufgrund einer mit dem Auftraggeber / Verwerter getroffenen Vereinbarung in dessen Namen 
und auf dessen Rechnung vor. 
Soweit der Gestalter auf Veranlassung des Auftraggebers / Verwerters Fremdleistungen im eigenen Namen 
vergibt, stellt der Auftraggeber / Verwerter den Gestalter von hieraus resultierenden Verbindlichkeiten frei. 
Die Vergütung für Zusatzleistungen ist nach deren Erbringung sofort fällig. 

Haftung
Eine Haftung für die wettbewerbs- und zeichenrechtliche Zulässigkeit seiner Arbeiten wird vom Gestalter nicht 
übernommen. Gleiches gilt für deren Schutzfähigkeit. 
Der Auftraggeber / Verwerter übernimmt mit der Genehmigung der Arbeiten die Verantwortung für die Richtigkeit 
von Bild und Text. 
Soweit der Gestalter auf Veranlassung des Auftraggebers/Verwerters Fremdleistungen in dessen Namen und auf 
dessen Rechnung in Auftrag gibt oder weiterverarbeitet, haftet er nicht für die Leistungen und Arbeitsergebnisse 
der beauftragten Leistungserbringer. Dies beinhaltet Materialien, Medien, Farbtreue,  Druckerzeugnisse, Daten 
und Vorlagen.
Die Freigabe von Produktion und Veröffentlichung obliegt dem Auftraggeber/Verwerter. Delegiert der Auftragge-
ber / Verwerter im Ausnahmefall die Freigabe in ihrer Gesamtheit oder in Teilen an den Gestalter, stellt er ihn von 
der Haftung frei.
Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Belegexemplare 
Von vervielfältigten Werken sind dem Grafik-Designer mindestens 5 ungefaltete Belegexemplare unentgeltlich 
zu überlassen, die er auch im Rahmen seiner Eigenwerbung verwenden darf. 

Gestaltungsfreiheit
Für den Gestalter besteht im Rahmen des Auftrags Gestaltungsfreiheit. 
Die dem Gestalter überlassenen Vorlagen (z.B. Texte, Fotos, Muster) werden unter der Voraussetzung verwen-
det, dass der Auftraggeber/Verwerter zur Verwendung berechtigt ist.

Preisangebot 
Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart ist. Die in 
Angeboten des Auftragnehmers angeführten Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, stets ab Dort-
mund.
Die Anfertigung der Objektes erfolgt nach Erfahrungswerten. Die Preise hierfür sind in den Angeboten des 
Auftragnehmers nicht enthalten. Wird durch die Überprüfung der Gegebenheiten eine Änderung des Objektes 
erforderlich, gehen die Kosten zu Lasten des Auftraggebers.

Leistung und Lieferung
Die Lieferpflicht des Auftragnehmers entsteht erst, wenn eine schriftliche Auftragsbestätigung erfolgt ist. Diese 
kann per Email oder in Briefform erfolgen.
Die im Angebot ggf. angegebene Lieferzeit darf geringfügig unter- oder überschritten werden. Die Lieferfrist 
beginnt am Tage der angenommenen Bestellung, soweit diese in allen Punkten geklärt ist. Dazu gehört auch die 
für Außenwerbung notwendige Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde oder Dritter. Soll mit den Arbeiten 
bereits vor erteilte Genehmigung begonnen werden, so hat der Auftraggeber dies schriftlich anzuzeigen. Teillie-
ferungen sind zulässig.
Bei unverschuldeter Verzögerung muss dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist gewährt werden; ein 
Rücktrittsrecht steht dem Auftraggeber nicht zu. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die im Ange-
bot und Auftragsbestätigungen angegebene Maße, Farben und Stückzahlen sind Ca.-Werte. Ist zur Ausführung 
eines verbindlich erteilten Auftrages eine Mehrlieferung erforderlich, so ist dem Auftragnehmer eine entspre-
chende Nachforderung gestattet.
Lieferung und Versand erfolgen auf Gefahr des Auftraggebers. Dies gilt auch, wenn der Transport durch den 
Auftragnehmer erfolgt. Wartezeiten werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Auf Wunsch des Auftragge-
bers hat der Auftragnehmer eine entsprechende Versicherung kostenmäßig zu Lasten des Auftraggebers abzu-
schließen. Bei Aufbewahrung und Lagerung ist der Auftragnehmer berechtigt, Einlegungskosten nach ortsübli-
chen Sätzen zu erheben. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die von ihm gelieferten Gegenstände mit seinem Firmenzeichen zu versehen.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, am Ort der Ausführung für geeignete Arbeitsbedingungen zu sorgen. Dies 
beinhaltet einen barrierefreien und sicheren Zugang zum Arbeitsort. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflich-
tet, die zu beschriftenden Flächen (Wände, Fensterscheiben, Fahrzeuge) einer vorherigen Grundreinigung zu 
unterziehen, soweit dies nicht ausdrücklich anders mit dem Auftragnehmer vereinbart wurde. Sollte diese Grun-
dreinigung trotz Absprache nicht erfolgt sein, behält sich der Auftragnehmer vor, dem Auftraggeber den Mehr-
aufwand für die Reinigung zu berechnen oder den Auftrag nicht auszuführen, bis die Reinigung erfolgt ist. 

Genehmigungspflicht
Der Auftragnehmer weist durch diese Geschäftsbedingungen ausdrücklich darauf hin, dass für die Anbringung 
von Schildern und Lichtwerbeanlagen eine allgemeine Genehmigungspflicht besteht. Zur Einholung der 
ordnungsbehördlichen Genehmigung ist allein der Auftraggeber gesetzlich verpflichtet. Der Auftragnehmer 
erklärt sich bereit, namens des Auftraggebers die Genehmigungsanträge einzureichen und die wegen des 
Genehmigung erforderlichen Verhandlungen zu führen. Alle hiermit entstehenden Aufwendungen, insbesondere 
Skizzen, Zeichnungen, Fotos, Gebühren usw. hat der Auftraggeber zu tragen, sie sind dem Auftragnehmer zu 
erstatten, wenn dieser in Vorlage tritt. Wird der Auftragnehmer um die Einholung einer ordnungsbehördlichen 
Genehmigung ersucht, so kommt insoweit zwischen ihm und dem Auftraggeber, unbeschadet einer endgültigen 
Auftragserteilung, ein besonderes Auftragsverhältnis zustande. Wird dem Auftragnehmer vor Erteilung der 
Genehmigung ein verbindlicher Auftrag erteilt, so bleibt dieser bei Versagung der Genehmigung unberührt. Der 
Auftraggeber hat insbesondere nicht das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Verlangt der Auftraggeber die 
Auftragsausführung trotz Nichtvorliegens der ordnungsbehördlichen Genehmigung, so ist der Auftragnehmer 
befugt, den Auftraggeber mit allen Nachteilen belasten, die dadurch entstehen. Das gilt insbesondere für dem 
Auftragnehmer auferlegte Bußgelder und Kosten.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus Vertrag, Vertragsanbahnung und ähnlichem gilt der Gerichtsstand des Auftragneh-
mers, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Das gleiche gilt für den Erfüllungsort für Ansprüche des Auftragneh-
mers.
Durch Erteilung von Aufträgen erklärt der Auftraggeber sein Einverständnis mit diesen Geschäftsbedingungen.
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